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Der Landkreis Miltenberg erlässt aufgrund des Art. 7 Abs. 2 und 5 BayAbfG folgende 

 

 

Satzung zur Änderung der  
Abfallgebührensatzung  
zuletzt geändert am 19.12.2011 
 

 

§ 1 
§ 4 Abs. 6 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

b) für Abfälle, die ohne thermische Behandlung abgelagert werden können, je Tonne 
  ba)  für die Nutzung der DK-II- oder DK-I-Deponie   95,00 EURO; 
  bb)  für die Ablagerung von Erdaushub, der die Zu- 
    ordnungswerte für die DK-0-Deponie nach DepV einhält           13,50 EURO; 
  bc)  für sonstige Abfälle, die die Zuordnungswerte für die  
    DK-0-Deponie nach DepV einhalten     19,50 EURO; 
    Für Abfälle zur Ablagerung auf der DK-0-Deponie gilt für Anlieferungen bis 200 kg  
    eine Pauschalgebühr von 5,00 EURO. 

. 
 
§ 2  

Diese Änderung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 

 

 

Miltenberg, den 17.12.2012 
Landratsamt Miltenberg 

gez. 

S c h w i n g 
Landrat 


